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Neulich 
in Meilen

Overtourism
Neulich sass ich in der Bar und trank 
ein Bier. «Die Schule hat wieder ange-
fangen», sagte ich zum Einstieg ins Ge-
spräch mit Roger. Wir stiessen an und 
nahmen einen Schluck. Roger wischte 
sich den Schaum vom Mund und sagte: 
«Stimmt. Rund um die Schulhäuser ist 
wieder deutlich mehr Leben.» – «Ich 
hab’s vor allem am Verkehr gemerkt. In 
den vergangenen Wochen konnte man 
richtig stressfrei die Strasse queren», 
sagte ich. «Aber jetzt schaut man bes-
ser zweimal links und rechts, bevor 
man die Seite wechselt. Vor allem mor-
gens.» – «Die sind nun eben alle aus 
den Ferien zurück», meinte Roger. 
«Genau das war auch meine Überle-
gung», sagte ich daraufhin. «Wo waren 
die alle? Ich meine, das war in den 
Sommerferien nicht anders. Es ist mir 
einfach wieder aufgefallen. Die muss-
ten ja in dieser Zeit irgendwo sein.» – 
«Naja, die werden sich am Strand ge-
tummelt haben, oder in den schönen 
Schweizer Bergen.» – «In den Bergen 
muss es besonders schön gewesen 
sein. Da war man über der Nebelgren-
ze und konnte die schönen Herbstwäl-
der geniessen.» – «Siehst du», sagte 
Roger, «jetzt weisst du, wo die alle wa-
ren.» Ich hatte gerade den Mund voll 
Bier und konnte daher nur nicken. 
Schliesslich fuhr ich doch noch fort: 
«Das ist wohl die Kehrseite des soge-
nannten Overtourism. Während die 
einen wegfahren und sich am Ferien-
ort gegenseitig auf den Füssen rumste-
hen, können die zu Hause Gebliebe-
nen das halbleere Dorf geniessen.» 
– «Die haben dann quasi sturmfrei», 
schaltete sich Jimmy mit einem Lacher 
ein. «Du hast aber nicht frei gemacht, 
oder?» Jimmy schüttelte den Kopf. «In 
so einem schönen Herbst bin ich schon 
fast froh, wenn es etwas ruhiger läuft 
hier. Dann geniesse ich die bunten 
Bäume und den Blick auf den See. Da 
erhole ich mich ebenfalls.» Irgendwie 
strahlte Jimmy auch die Ruhe aus, die 
er in den vergangenen vierzehn Tagen 
hatte tanken können. Jedenfalls blieb 
er bei uns, bis ich zahlte. «Bis in einer 
Woche», sagte ich, und Jimmy entgeg-
nete: «Bis nächste Woche!» Ich trat 
nach draussen. Es war dunkel, und die 
Luft war angenehm frisch. Ich liebe 
Meilen, wenn es so schön ruhig ist, 
dachte ich bei mir. Aber ich liebe es 
auch, wenn wieder mehr Leben in den 
Strassen und Gassen vorhanden ist.

/ Beni Bruchstück

Aktionswoche  
Medikamentenrückgabe  
vom 27. Oktober bis 1. November 2025 in Meilen

Die Gemeinde Meilen und der Samowar Bezirk Meilen rufen in 
Kooperation mit den Apotheken zur Aktionswoche auf: Schützen 
Sie sich und Ihre Nächsten, entsorgen Sie Medikamente.

So funktioniert’s: 
Zeitraum: 	 27. Oktober bis 1. November 2025
Wo:	 Rothaus Apotheke, DROPA Apotheke, toppharm 

Apotheke im Zentrum und Drogerie Roth

Medikamente müssen immer so aufbewahrt werden, dass sie für 
Kinder und Haustiere unerreichbar sind. Verfallene und nicht 
mehr benötigte Medikamente sind regelmässig zu entsorgen. 
Allerdings nicht im Abfall und erst recht nicht in die Kanalisati-
on. In den Apotheken und Drogerien werden die Medikamente 
fachgerecht entsorgt. Hierfür werden Tragtaschen zur Verfü-
gung gestellt – die Rückgabe ist aber auch ohne diese möglich. 

Gemeindeverwaltung Meilen

Teilrevision Nutzungsplanung, 
Bau- und Zonenordnung 
Freigabe für die öffentliche Auflage, Anhörung und 
kantonale Vorprüfung.

Der Gemeinderat Meilen hat am 21. Oktober 2025 beschlossen: 

1.	Von der Teilrevision Nutzungsplanung wird zustimmend 
Kenntnis genommen. Die Teilrevisionsunterlagen (Bau- und 
Zonenordnung, Zonenplan, Kernzonenplan, Ergänzungsplan 
Baumschutz, Gewässerabstandslinien) werden für die öffentli-
che Auflage und die Anhörung bei den massgebenden neben-
geordneten Planungsträgern sowie für die kantonale Vorprü-
fung freigegeben.

2.	Die Unterlagen liegen ab dem Publikationsdatum während 
60 Tagen bei der Hochbauabteilung, Bahnhofstrasse 35, 8706 
Meilen, öffentlich auf. Innert dieser Frist kann sich jede Person 
zur Teilrevision Nutzungsplanung äussern. Einwendungen 
sind innert der obengenannten Frist schriftlich dem Gemein-
derat Meilen, Postfach, 8706 Meilen, einzureichen.

[…]

Gemeindeverwaltung Meilen

Beerdigungen
Cennamo, Emma

von Italien, wohnhaft ge-
wesen in Meilen, Auf der 
Hürnen 58. Geboren am 10. 
Juni 1976, gestorben am 19. 
Oktober 2025.

Besuchen Sie uns auf Facebook und Instagram   
/meileneranzeiger

Sympathisches Pärchen 
sucht moderne Immobilie 

mit Seesicht  

Wir freuen uns  
auf Ihren Anruf!

ME ILEN  
T +41 43 549 52 20 

engelvoelkers.com/kuesnacht

Anordnung der Erneuerungswahl 
der Mitglieder der Evangelisch- 
reformierten Kirchenpflege für  
die Amtsdauer 2026 – 2030
Als wahlleitende Behörde ordnet der Gemeinderat den ersten 
Wahlgang für die Erneuerungswahl der sieben Mitglieder (in-
klusive Präsidium) der Evangelisch-reformierten Kirchenpflege 
für die Amtsdauer 2026 – 2030 auf Sonntag, 8. März 2026 an. Ein 
allfälliger 2. Wahlgang findet am 14. Juni 2026 statt. 

Die Erneuerungswahl der Evangelisch-reformierten Kirchen-
pflege Meilen wird gemäss Art. 6 der Kirchgemeindeordnung 
der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Meilen in Verbin-
dung mit Art. 160 Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten 
Landeskirche des Kantons Zürich sowie §§ 48 ff. des Gesetzes 
über die politischen Rechte (GPR) an der Urne mit einem ge-
druckten Wahlzettel durchgeführt. Sofern jedoch mehr Kandi-
dierende vorgeschlagen werden als Sitze zu vergeben sind, fin-
det der Wahlgang mit leerem Wahlzettel und Beiblatt statt.

In Anwendung von §§ 48 ff. des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GPR) sind bis spätestens am Mittwoch, 3. Dezember 
2025, 11.30 Uhr, Wahlvorschläge beim Gemeinderat Meilen, 
Dorfstrasse 100, 8706 Meilen, einzureichen. Zur Wahrung dieser 
Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der 
wahlleitenden Behörde eingetroffen sein (vgl. § 7a Verordnung 
über die politischen Rechte, VPR).

Wahlvorschläge für den ersten Wahlgang gelten auch für den 
etwaigen zweiten Wahlgang. Bis zum 18. März 2026, 11.30 Uhr 
können gültige Wahlvorschläge zurückgezogen oder neue 
Wahlvorschläge bei der wahlleitenden Behörde eingereicht 
werden. Das Wahlergebnis des ersten Wahlgangs wird am 13. 
März 2026 amtlich publiziert.

Wählbar ist jedes Mitglied der Landeskirche mit politischem 
Wohnsitz in der Gemeinde Meilen, das über das Schweizer Bür-
gerrecht oder eine ausländerrechtliche Bewilligung B, C oder Ci 
verfügt sowie das 18. Altersjahr vollendet hat (Art. 20 Abs. 2 der 
Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des 
Kantons Zürich).

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen und Vornamen, Ge-
schlecht, Geburtsdatum, Beruf, Adresse und dem Zusatz «bis-
her», wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, 
sowie der Parteizugehörigkeit auf dem Wahlvorschlag zu be-
zeichnen. Zusätzlich kann der Rufname erfasst werden. 

Jeder Vorschlag muss von mindestens 15 Evangelisch-reformier-
ten Stimmberechtigten der Gemeinde Meilen unter Angabe von 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Adresse unterzeichnet sein. 
Diese können ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person 
kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Wenn die Unter-
zeichnenden eines Wahlvorschlages keine zur Vertretung er-
mächtigte Person bezeichnen, gilt die erstunterzeichnende und, 
wenn diese verhindert ist, die zweitunterzeichnende Person als 
berechtigt, Vorschläge zurückzuziehen und andere Erklärungen 
abzugeben.

Die Wahlvorschläge werden nach Ablauf der oben aufgeführten 
Frist im amtlichen Publikationsorgan am 12. Dezember 2025 ver-
öffentlicht. Innert einer zweiten Frist von 7 Tagen, bis 19. De-
zember 2025, 11.30 Uhr, können die Wahlvorschläge geändert 
oder zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvor-
schläge eingereicht werden.

Formulare für die Wahlvorschläge sind bei der Gemeindever-
waltung Meilen, Zentrale Dienste, Tel. 044 925 92 54, E-Mail 
praesidiales@meilen.ch, erhältlich oder können unter www.mei-
len.ch (Politik – Abstimmungen und Wahlen – 8. März 2026) 
heruntergeladen werden.

Gegen diese Anordnung kann wegen Verletzung von Vorschrif-
ten über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Ta-
gen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs 
in Stimmrechtssachen bei der Bezirkskirchenpflege Meilen, c/o 
Andreas Wunderlin, Im Ebnet 24, 8700 Küsnacht, erhoben wer-
den (§ 17a Abs. 4 Kirchgengesetz in Verbindung mit Art. 186 
Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche). 
Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung 
enthalten.

Im Auftrag der Evangelisch-reformierten 
Kirchgemeinde Meilen

Gemeinderat Meilen


